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Verfahrensrecht

FG München: Vereinbarung einer Außenprüfung per E-Mail

Sachverhalt
Streitig ist, ob beim Kläger eine Außenprüfung angeordnet werden durfte und diese in
zulässigem Umfang angeordnet wurde. Im Vorfeld einer geplanten Außenprüfung wandte
sich der Prüfer des Finanzamts per E-Mail an den Kläger mit der Bitte um Rückruf zwecks
Terminvereinbarung. Auf diese E-Mail reagierte der Kläger mit einer eigenen E-Mail, indem
er die Authentizität der E-Mail des Finanzamtes anzweifelt. Später erließ das Finanzamt eine
schriftliche Prüfungsanordnung.

Entscheidung
Es ist nicht zu erkennen, dass das Finanzamt durch die Kontaktaufnahme per E-Mail die
gebotene Neutralität verletzt habe. Es sei daher nicht zu beanstanden, dass das Finanzamt
sich dieses Mediums bedient, um den Termin der Prüfung im Vorfeld mit dem
Steuerpflichtigen abzustimmen. Dieses Vorgehen wahrt sogar in besonderem Maße die
Interessen des Adressaten, weil er zu einem frühen Zeitpunkt an der Terminplanung
mitwirken kann. Auch seien keine Anhaltspunkte gegeben, dass das Finanzamt die Gefahren
des ungeschützten E-Mail-Verkehrs verkannt und gegen Geheimnisschutzinteressen des
Klägers verstoßen hätte.

Betroffenes Gesetz
§ 193 Abs. 1 AO
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www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.
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